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Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen 

14   31. Sitzung des Kreisausschusses am Montag, den 05.02.2024 
Am Montag, den 05.02.2024, findet um 14.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Landratsamtes (Gebäude D), Bahnhofstraße 2, 91781 
Weißenburg i. Bay. eine Sitzung des Kreisausschusses mit folgen-
der Tagesordnung statt: 
Öffentliche Sitzung 
1. Kreishaushalt 2024; Empfehlungsbeschlüsse des Kreisaus-

schusses 
2. Änderung der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkrei-

ses Weißenburg-Gunzenhausen; 
hier: Empfehlungsbeschluss des Kreisausschusses 

3. Bekanntgaben 
Nichtöffentliche Sitzung 

Andere Behörden 

15   Änderung der Satzung des Zweckverbandes für Tierkör-
perbeseitigung Gunzenhausen 

Der Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen hat 
durch seine Verbandsversammlung gem. Art. 18 i. V. mit Art. 44 
und 48 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit - 
KommZG - i. d. F. der Bekanntmachung vom 20.06.1994 (GVBl 
S. 555, ber. 1995 S. 98), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom 
24.07.2023 (GVBl S. 385, 587) geändert worden ist, die Satzung 
zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes für 
Tierkörperbeseitigung Gunzenhausen vom 11.12.2023 beschlos-
sen. 
Die Regierung von Mittelfranken hat diese Änderung der Sat-
zung im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 1 am 15. Januar 2024 
amtlich bekannt gemacht. 

16   Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 des Schul-
verbandes Ellingen 

Nachstehend wird, gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Bayer. Schulfi-
nanzierungsgesetz i. V. m. Art. 24 Abs. 1 KommZG, die Haus-
haltssatzung des 

Schulverbandes Ellingen 
für das Haushaltsjahr 2024 amtlich bekanntgemacht. 
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Öffnungszeiten 
im Einwohnermeldeamt: 

Montag von  8.00 - 12.00 Uhr 
und von 14.00 - 16.00 Uhr 

Dienstag von  8.00 - 16.00 Uhr 
durchgehend 

Mittwoch von  8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr 

und von 14.00 - 17.00 Uhr 
Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr

Gleichzeitig ist die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in 
der Verwaltungsgemeinschaft Ellingen öffentlich zugänglich. 
(Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BaySchFG i. V. m. Art. 40 Abs. 1 Satz 1 
Komm ZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO) 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Ellingen für das Haushaltsjahr 2024 

Aufgrund des Bayer. Schulfinanzierungsgesetzes sowie Art. 63 
ff der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Ellingen fol-
gende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt, er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 566.580,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 588.200,00 € 
ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 250.000 € 
festgesetzt. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 
1. Verwaltungsumlage: 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Fi-
nanzbedarfs (Umlagesoll) von Ausgaben im Verhaltungshaushalt 
2024 beträgt 476.280,00 € und wird nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes festgesetzt. Für 
die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 auf 216 Ver-
bandsschüler festgesetzt. Die Verwaltungsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf 2.205 € festgesetzt. 
2. Investitionsumlage: 
Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Investitionsumlage fest-
gesetzt. 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Fi-
nanzbedarfs (Umlagesoll) von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
2024 beträgt 54.000,00 € und wird nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes festgesetzt. Für 
die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2023 auf 216 Ver-
bandsschüler festgesetzt. Die Investitionsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf 250,00 € festgesetzt. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 94.400,00 € 
festgesetzt. 



§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

Ellingen, den 30.01.2024 
Schulverband Ellingen  

Matthias Obernöder, Schulverbandsvorsitzender 

Stadt Weißenburg i. Bay. 
17   Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35/II der Stadt Weißenburg 
i. Bay. für das Gebiet „Am Lehenwiesenweg II“ beinhaltet  
- die Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 35 für das Gebiet 

„Am Lehenwiesenweg“ 
- die Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 12 für das Gebiet 

„Hattenhof – Stadtnah im Grünen“ 
Der Senat für Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Umwelt der Stadt Weißenburg i. Bay. hat in seiner Sitzung am 
18.01.2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35/II der 
Stadt Weißenburg i. Bay. für das Gebiet „Am Lehenwiesenweg 
II“ als Satzung beschlossen. 
Mit dieser Baulandausweisung sollen Gewerbeflächen für orts-
ansässige Unternehmen und für Neuansiedlungen (Gewerbeflä-
chen für kleinere Einheiten) angeboten werden - voraussichtlich 
mit einer Größenordnung von ca. 1.000 m² bis 5.000 m². 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Flur-
Nrn. 1113, 1113/2, 1114, 1115, 1122/1 und 1122/2, alle Gemar-
kung Weißenburg sowie Teilflächen der Grundstücke Flur-Nrn. 
975/2, 976/2, 984, 984/2, 1117, 1121/2 und 1192/5, alle Gemar-
kung Weißenburg und Teilfläche des Grundstückes Flur-Nr. 
2301, Gemarkung Weimersheim. 
Über den künftigen Bebauungsplan Nr. 35/II wird der rechts-
wirksame Bebauungsplan Nr. W 12 geändert (Teilflächen der 
Grundstücke Flur-Nrn. 975/2, 976/2, 984, 984/2, 1113, 1113/2, 
1114, 1115, 1122/1, 1122/2 und 1192/5, alle Gemarkung Weißen-
burg sowie Teilfläche des Grundstückes Flur-Nr. 2301, Gemar-
kung Weimersheim). 
Über den künftigen Bebauungsplan Nr. 35/II wird der rechts-
wirksame Bebauungsplan Nr. 35 erweitert. 
Der Geltungsbereich befindet sich 
- nördlich von bestehenden Mischgebiets- und Gewerbegebiets-

flächen („Arthur-Aurnhammer-Straße“/„Am Richterfeld“ 
/„Lehenwiesenweg“), 

- westlich der Ortsstraße Lehenwiesenweg (Flur-Nrn. 984 und 
984/2, beide Gemarkung Weißenburg) bzw. der Schwäbischen 
Rezat bzw. von bestehenden Gewerbeflächen (Lehenwieseweg 
31 und 33), 

- östlich von landwirtschaftlich genutzten Flächen (Ackerland) 
bzw. des Stadtteiles Hattenhof sowie 

- südlich des Lagerplatzes des städtischen Bauhofes, eines Gar-
tenbaubetriebes (Lehenwiesenweg 44) und eines Bauunterneh-
mens (Lehenwiesenweg 46). 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35/II werden die 
aufgeführten Ziele verfolgt: 
Der Bereich des geplanten Gewerbegebietes befindet sich derzeit 
nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes; im rechtsver-
bindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Weißenburg i. Bay. 
(Teil West – rechtsverbindlich seit dem 20.03.1999) ist der Be-
reich bereits überwiegend als gewerbliche Bauflächen (G) dar-
gestellt. 
Bereits im Flächennutzungsplan 1999 hat die Stadt Weißenburg 
i. Bay. durch die Darstellung der Erweiterung des Gewerbege-
bietes am Lehenwiesenweg die räumlichen Potentiale für eine 
Gewerbeflächenentwicklung aufgezeigt und bauplanungsrecht-
lich vorbereitet: 
Im Westen der Kernstadt sollen möglichst stadtnahe Gewerbe-
flächen bereitgestellt und die bauliche Entwicklung des beste-
henden Gewerbegebietes abgeschlossen werden. 
Mit dieser Baulandausweisung sollen Gewerbeflächen für orts-
ansässige Unternehmen und für Neuansiedlungen angeboten 
werden - voraussichtlich mit einer Größenordnung von ca. 1.000 
m² bis 5.000 m² (Gewerbeflächen für kleinere Einheiten). 
Die Bebauungsplanaufstellung soll unter Berücksichtigung einer 
verträglichen Einordnung aus Sicht des Schallimmissionsschut-
zes erfolgen - in Hinblick auf entstehenden Verkehrs- und Ge-
werbelärm. 
Die Ausweisung soll unter Berücksichtigung einer verträglichen 
Einordnung im Gelände bzw. in die Landschaft erfolgen. Ein 
Grünordnungsplan wurde im Rahmen der Bebauungsplanauf-

stellung erarbeitet. Durch grünordnerische Maßnahmen soll eine 
Durchgrünung und optische Gestaltung erreicht werden. 
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wurden die arten-
schutzrechtlich relevanten Auswirkungen betrachtet, die Ergeb-
nisse in den Bebauungsplan eingearbeitet. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35/II beinhaltet die Er-
weiterung des Bebauungsplanes Nr. 35 für das Gebiet „Am Le-
henwiesenweg“ und die Änderung des Bebauungsplanes Nr.  
W 12 für das Gebiet „Hattenhof - Stadtnah im Grünen“: 
- Mit der Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 35 sollen die be-

reits im Flächennutzungsplan dargestellten stadtplanerischen 
Absichten zur Entwicklung von Gewerbeflächen weiterverfolgt 
werden. 

- Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 12 wird in Teilen 
die Ableitungstrasse für Regen-wasser und Schmutzwasser 
sowie die Fläche zur Rückhaltung und Versickerung von Regen-
wasser überplant (Teilflächen der Grundstücke Flur-Nrn. 975/2, 
976/2, 984, 984/2, 1113, 1113/2, 1114, 1115, 1122/1, 1122/2 und 
1192/5, alle Gemarkung Weißenburg sowie Teilfläche des Grund-
stückes Flur-Nr. 2301, Gemarkung Weimersheim). 
Der Bebauungsplan mit Begründung, Umwelt und zusammen-
fassender Erklärung kann im Neuen Rathaus der Stadt Weißen-
burg i. Bay., Dienststelle Stadtbauamt, 2. Etage, Marktplatz 19, 
91781 Weißenburg i. Bay., während der allgemeinen Dienststun-
den von jedermann eingesehen werden. Auf Verlangen wird über 
den Inhalt Auskunft gegeben. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 35/II mit Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 
35 sowie Änderung des Bebauungsplanes Nr. W 12 in Kraft (§ 10 
Abs. 3 Satz 4 BauGB). 
Auf Folgendes wird hingewiesen: 
1. Etwaige Entschädigungen können verlangt werden, wenn die 

in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Entschädigungsberechtigte können die Fäl-
ligkeit des An-spruchs dadurch herbeiführen, dass sie die Lei-
stung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungs-
pflichtigen (vgl. § 44 Abs. 1 und 2 BauGB) beantragen (§ 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB). Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die vorgenannten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird (§ 44 Abs. 4 BauGB). 

2. Die Behörden auf ihre Mitwirkungspflicht gemäß § 4 Abs. 3 
BauGB. 

3. Unbeachtlich werden 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und 

- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt Weißenburg i. Bay., Stadt-
bauamt, Marktplatz 19, 91781 Weißenburg i. Bay., unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Weißenburg i. Bay., den 29.01.2024  
Jürgen Schröppel, Oberbürgermeister 

18   Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Stadt Weißenburg  
i. Bay. für das Gebiet „Zwischen Augsburger Straße, Holzgasse, 
An der Gebhalde und Badstraße“ im Bereich des Grundstückes 
Flur-Nr. 827, Gemarkung Weißenburg, im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13 a BauGB (Vorhaben Bosch Immobilien Weißen-
burg GmbH) 
Der Senat für Bauwesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und 
Umwelt hat in seiner Sitzung am 06.07.2023 beschlossen, den 
Bebauungsplan Nr. 3 der Stadt Weißenburg i. Bay. für das Gebiet 
„Zwischen Augsburger Straße, Holzgasse, An der Gebhalde und 
Badstraße“ zu ändern. Gegenstand der Änderung ist, dass u. a. 
das Grundstück zu einer dichten Wohnbebauung mit Tiefgarage 
entwickelt wird. 
Außerdem wurde in dieser Sitzung beschlossen, dass die Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 3 im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a BauGB durchgeführt wird. 
Die Änderung umfasst das Grundstück Flur-Nr. 827, Gemarkung 
Weißenburg. 
Der Änderungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 befindet sich 
- nördlich von bestehender Wohnbebauung (Am Krautgarten 6a 

und 8), 



- westlich der Ortsstraße „Am Krautgarten“ (Straßengrundstück 
Flur-Nr. 821, Gemarkung Weißenburg) und von bestehender 
Wohnbebauung (Südliche Ringstraße 22), 

- südlich der „Südlichen Ringstraße“ (Straßengrundstück Flur-
Nr. 830/4, Gemarkung Weißenburg) und von bestehender 
Wohnbebauung (Südliche Ringstraße 18 und 18a) sowie 

- östlich einer bestehenden Seniorenwohnanlage (Südliche Ring-
straße 16a und 16b). 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 werden die aufge-
führten Ziele verfolgt: 
Mit der Bebauungsplanänderung soll das geplante Vorhaben zur 
Schaffung von Wohnraum mit insgesamt ca. 32 Wohneinheiten 
auf den Grundstück Flur-Nr. 827, Gemarkung Weißenburg, bau-
planungsrechtlich vorbereitet werden: Die Wohnbauflächen sol-
len im Umfeld von bestehender Wohnbebauung und einer Senio-
renwohnanlage errichtet werden. Durch diese Nachverdichtung 
wird neuer Wohnraum im innenstädtischen Bereich geschaffen. 
Durch diese Standortwahl können auch eine „Außenentwick-
lung“ z. B. am Stadtrand und damit eine Versiegelung im Au-
ßenbereich unterbleiben („Vorrang Innenentwicklung vor Au-
ßenentwicklung“). 
Die Art der baulichen Nutzung im Änderungsbereich wird an-
stelle eines Reinen Wohngebietes (WR) zukünftig als Allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt. Im seit dem 20.03.1999 rechtsver-
bindlichen Flächennutzungsplan der Stadt Weißenburg i. Bay. 
ist der Bereich bereits als Allgemeines Wohngebiet (WA) darge-
stellt. 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 sollen Wohnbau-
flächen geschaffen werden, insbesondere überwiegend für dich-
tere Wohnformen sowie Geschosswohnungsbau. 
Die Bebauungsplanänderung soll unter Berücksichtigung grün-
ordnerischer Aspekte erfolgen: Geschaffen werden sollen Frei-
raum- und Aufenthaltsqualitäten unter Berücksichtigung von 
Vorgaben zur Klimafolgenanpassung. 
Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben wurden die arten-
schutzrechtlichen relevanten Auswirkungen betrachtet, die Er-
gebnisse sind entsprechend in den Bebauungsplan eingearbeitet. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 13 a i. 
V. m. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte durch Auslegung in der Zeit vom 
31.07.2023 bis 14.09.2023. Gleichzeitig wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 13 a i. V. m. § 4 Abs. 
1 BauGB beteiligt. 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden vom Senat für Bau-
wesen, Stadtentwicklung, Stadtplanung und Umwelt in seiner 
Sitzung am 18.01.2024 beschlussmäßig behandelt. In dieser Sit-
zung wurde der Deckblattentwurf mit Planstand 18.01.2024 ge-
billigt und beschlossen, den Deckblattentwurf mit Begründung 

gemäß § 13 a i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen 
(förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung). 
Der Deckblattentwurf vom 18.01.2024 mit Begründung liegt 
nunmehr in der Zeit vom 12.02.2024 bis 13.03.2024 im Neuen 
Rathaus der Stadt Weißenburg i. Bay., Dienststelle Stadtbauamt, 
2. Etage, Marktplatz 19, 91781 Weißenburg i. Bay., aus und kann 
dort während der allgemeinen Dienststunden eingesehen wer-
den. Nach telefonischer Vereinbarung (Tel.-Nr. 0 91 41/ 907-280) 
kann eine Einsichtnahme außerhalb der Dienststunden verein-
bart werden. 
Die Unterlagen zum Bauleitplanverfahren sind auch im Internet 
unter der Adresse https://www.weis-senburg.de/bauamt/bauleit-
planverfahren/ zu finden und stehen dort zum Download bereit. 
Auf Folgendes wird hingewiesen: 
Die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen zur förmlichen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung werden im weiteren Verfahren geprüft. 
Die schriftliche Mitteilung des Prüfergebnisses (Würdigung) 
wird in der Regel erst nach dem Satzungsbeschluss mit der darin 
enthaltenen Abwägung erfolgen. Eine Zwischennachricht wird 
auch bei längeren Zeiträumen nicht erteilt. 
Im Verfahren gemäß § 13 a BauGB wird keine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt sowie vom Umweltbericht 
nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-
bar sind, abgesehen (§§ 13 a Abs. 2 und 13 Abs. 3 BauGB). Au-
ßerdem wird festgestellt, dass für die Bebauungsplanänderung 
keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) besteht (§ 13 a Abs. 1 Satz 4 BauGB). 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift abgegeben werden und nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplanes unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Weißenburg i. Bay. deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeu-
tung ist (§ 3 Abs. 2 Satz 2, § 4 a Abs. 6 Satz 1 BauGB). 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. m. § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich aus-
liegt. 

Weißenburg i. Bay., den 29.01.2024 
Jürgen Schröppel, Oberbürgermeister 


